
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1992/3/10 4Ob12/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.03.1992

Norm

ABGB §43 C

UWG §9 B4

Rechtssatz

Geographische Bezeichnungen, insbesondere Länderangaben, fehlt - jedenfalls im Bereich Import- und

Exportwirtschaft - die zur Kennzeichnung eines bestimmten Unternehmens erforderliche Unterscheidungskraft.

Entscheidungstexte

4 Ob 12/92

Entscheidungstext OGH 10.03.1992 4 Ob 12/92

ÖBl 1992,54
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